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halten ift, dienen die üblichen Erholungsräume. Auch die Befchaffung von Herbergengehört zu den Aufgaben der Genofi'enfchaft 305). Endlich find für Zwecke der Ver-waltung und für den Innungsvorf’cand Gefehäftsräume, Sitzungsfaal, Kanzlei, Biblio-thek und Archiv, im Uebrigen die üblichen Vor- und Verbindungsräume, Dienf‘c—und Wirthfchaftsräume nothwendig; meif‘c find auch kleine Wohnungen für denHauswart, Beamte etc, vorhanden.
Es befieht indefs wohl kein Innungshaus, das allen etwaigen Erforderniffender Anlage in diefer Vollftändigkeit entfprechen würde. Einige der im Folgenden(unter d) zu befprechenden Gebäude für gemeinnützige Vereine und Wohlfahrts—Gefellfchaften kommen diei'em Programme nahe. Bislang konnten die Innungen,in fo weit fie überhaupt beitehen, die Aufgaben, welche ihnen die Neuzeit zu-gewiefen hat, noch nicht in ihrem ganzen Umfange erfafi'en. So lange dies nichtgefchehen und eine Anzahl neuer, zweckentfprechender Innungshäufer entftandeniPc, kann auch kaum in beftimmterer Weile, als hier gefchehen. von den räumlichenErforderniffen, noch weniger von typifcher Anlage und Grundrifsbildung der ge-nannten Gebäude die Rede fein.
Halten wir uns daher an dasjenige, was in diefer Richtung bislang entftandenift_ Betrachten wir zuerft ein Bauwerk älteren Datums, das Schneider—Amthaus inHamburg (Fig. 284 bis 286306), das die Zunft nach dem großen Brande von 1842

Fig. 284. Erdgefchofs. Fig. 285. l. Obergefchofs. Fig. 286. II. Obergel'chofs.
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305) Siehe Art. 301 (S. 235, insbel'ondere Fußnote 197 daf.)' 306) Nach: Allg. Bauz. x847, S. 42 u. Bl. 85, 86.

403. [

Schneider—

Amthaus

in

Hamburg.


